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Stand Februar 2020

Antrag auf Berufsunfähigkeitsschutz

VOM GESCHÄFTSPARTNER AUSZUFÜLLEN

Firmenname/
Geschäftspartner 

*  Antragsteller aus Irland sowie aus Staaten außerhalb der EU mit Ausnahme der Schweiz und Norwegen bitte auch den Fragebogen „Ausländische Staatsangehörige“ 
ausfüllen, den Sie auf www.canadalife.de finden.

 ** Auch eingetragene Lebenspartnerschaft nach LPartG. 

ANTRAGSTELLER

Titel, Nachname

Vorname(n)

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort (Wohnsitz)

Telefon (freiwillige Angabe)

Anrede  Frau  Herr  Firma 

Nationalität  deutsch  andere*

Familienstand  ledig  verheiratet** 
(freiwillige Angabe)  geschieden  verwitwet

Geburtsdatum

Derzeitiger Beruf

 angestellt  selbstständig  Sonstiges

ZU VERSICHERNDE PERSON (nur ausfüllen, falls nicht Antragsteller) 

Welches Verhältnis besteht zwischen Antragsteller und  
zu versichernder Person (Ehegatte, Geschäftspartner ...)? 

Nationalität  deutsch  andere*

Familienstand  ledig  verheiratet** 
(freiwillige Angabe)  geschieden  verwitwet

Geburtsdatum

Anrede

Titel, Nachname

Vorname(n)

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort (Wohnsitz)

Telefon (freiwillige Angabe)

 Frau  Herr 

E-Mail

E-Mail (freiwillige Angabe)

Geschäftspartner-Nr.

Buchungs-Nr./Ref.-Nr.

LEISTUNG IM VERSICHERUNGSFALL

Monatliche Rente im Versicherungsfall €

Karenzzeit
Falls nichts angegeben wird, gilt 
eine Karenzzeit von 0 Monaten  3 Monaten  6 Monaten.

Versicherungsdauer bis zum Lebensjahr  
(mindestens 55, maximal 67)  

Leistungsdauer bis zum Lebensjahr  
(Die Leistungsdauer entspricht in der Regel der Versicherungsdauer. Eine 
davon abweichende Leistungsdauer kann nur für bestimmte Berufs gruppen 
bis maximal 67 vereinbart werden.)
Die Versicherungs- bzw. Leistungsdauer endet zum Jahrestag des Versi-
cherungsbeginns, der dem entsprechenden Geburtstag der versicherten 
Person folgt.

(Tag/Monat/Jahr)

BEITRÄGE
Zahlungsweise  monatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich

Beitrag laut Zahlungsweise €

VERSICHERUNGSBEGINN 

PERSÖNLICHE DATEN Füllen Sie den Antrag bitte vollständig aus.

DATEN ZUM VERSICHERUNGSVERTRAG

Prüfung für ein unverbindliches Angebot zum Abschluss einer Grund
fähigkeitsversicherung
Es kann vorkommen, dass wir Ihren Antrag auf Berufsunfähigkeitsschutz 
ablehnen oder nur mit einem Zuschlag annehmen können. Im Falle einer 
Ablehnung oder eines geänderten Angebots mit maximalem Zuschlag 

können wir Ihnen zusätzlich, sofern möglich, ein anderes Produkt, die 
Grundfähigkeitsversicherung der Canada Life, anbieten. Kreuzen Sie bitte 
an, wenn Sie dies nicht wünschen.

  Nein, ich wünsche kein unverbindliches Angebot zum Abschluss einer 
Grund fähigkeitsversicherung

PLANMÄSSIGE ERHÖHUNG DER VERSICHERTEN MONATLICHEN RENTE
Sie haben die Möglichkeit, Ihre versicherte monatliche Rente vor und/oder nach Eintritt des Versicherungsfalls an jedem Jahrestag des Versicherungs- bzw. 
Leistungsbeginns zu erhöhen:
a)  vor Eintritt des Versicherungsfalls:  Standardmäßig erfolgt eine jährliche Erhöhung um 3 %.  Ich wünsche keine Erhöhung. 
und/oder
b)  nach Eintritt des Versicherungsfalls: Standardmäßig erfolgt keine jährliche Erhöhung.   Nein, ich wünsche 3 % Erhöhung.  

(Bitte beachten Sie, dass sich diese Option auf den  
Beitrag auswirkt.)

kp
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Wenn Sie uns keinen Bezugsberechtigten bis zum Eintritt des Versicherungsfalles benennen, steht der Leistungsanspruch dem Antragsteller zu. Dies gilt auch 
für die Leistung im Rahmen des vorläufigen Versicherungsschutzes. Ist der Antragsteller gleichzeitig auch die versicherte Person, steht der Leistungsanspruch 
im Todesfall seinen Erben zu. Wenn Sie bereits jetzt eine bezugsberechtigte Person angeben möchten, machen Sie bitte vollständige Angaben bzgl. Name, 
Vorname und Geburtsdatum der bezugsberechtigten Person.

 Antragsteller 

 versicherte Person 

 nebenstehend benannte Person
Vorname(n)

Name

Geburtsdatum

  Nach Tod des Versicherungsnehmers wird die versicherte Person (sofern volljährig und in Deutschland ansässig) Versicherungsnehmer mit allen Rechten 
und Pflichten. Die Anzeige und der Nachweis des Todes des ursprünglichen Versicherungsnehmers obliegt der versicherten Person.

Auf Vereinbarungen und Nebenabreden, die nicht in diesem Antrag vermerkt sind oder nicht Canada Life direkt zugehen und von uns schriftlich bestätigt werden, 
können Sie sich als Antragsteller nicht berufen.

Straße, Haus-Nr.

Kontoinhaber/in

PLZ, Ort 

 Frau  Herr  Firma

Kreditinstitut

Datum

Unterschrift des 
Kontoinhabers

BIC

IBAN D E

SEPALASTSCHRIFTMANDAT FÜR SEPABASISLASTSCHRIFTEN Wichtig: Das Mandat ist nur mit Datum und Unterschrift gültig!

WIDERRUFLICH BEZUGSBERECHTIGTE PERSON

ERKLÄRUNG NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ Bitte immer vollständig ausfüllen. 

NEBENABREDEN

Eine Identifizierung des Vertragspartners, der ggf. für den Vertragspartner auftretenden Person sowie des wirtschaftlich Berechtigten ist nach dem Geldwäsche-
gesetz (GwG) nicht erforderlich. Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- sowie sonstige Invaliditätsversicherungen sind gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7a GwG von dem 
Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen.

Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, 
Hohenzollernring 72, 50672 Köln, (Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE88ZZZ00000060465) 
Eine Mandatsreferenznummer teilen wir Ihnen separat mit.
Ich ermächtige Canada Life, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Canada 
Life auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: 
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Art der Zahlung: wiederkehrende Lastschrift
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es 
notwendig, dass Sie alle Fragen im Antrag, insbesondere die Gesundheits-
fragen, wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche 
Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen 
möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der Canada Life in 
Textform nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie 
unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den 
Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden 
Information entnehmen.

Sie haben als Versicherungsnehmer die Ihnen bekannten Gefahrumstände, 
nach denen wir in Textform (z. B. schriftlich, per E-Mail oder in anderer lesbarer 
Form) bei Antragstellung und auch danach bis zum Zeitpunkt der Vertragsan-
nahme durch uns gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen.

Sollen nicht Sie, sondern ein Dritter versicherte Person werden, ist auch 
dieser – neben Ihnen – für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige 
verantwortlich. Dies gilt für jede versicherte Person.

a)  Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes 
Bedeutung haben, von Ihnen oder der versicherten Person nicht oder nicht 
richtig angegeben worden sind, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies 
gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass die vorvertragliche Anzeige-
pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt worden ist. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn uns nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten.

b)  Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir den 
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls erklärt, bleibt unsere Leis-
tungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet.

c)  Wenn die Versicherung durch Rücktritt aufgehoben wird, erlischt der Versi-
cherungsvertrag. Die Rückzahlung der von Ihnen für die Zeit vor Wirksam-
werden des Rücktritts geleisteten Beiträge können Sie nicht verlangen.

d)  Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung der vorvertrag-
lichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte, können wir den Vertrag kündigen. Haben Sie die Anzeigepflicht-
verletzung nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht, den Vertrag zu 
kündigen.

e)  Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn uns nachgewiesen wird, dass 
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der grob fahrlässig nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

f)  Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Be dingungen, 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Eine solche rück wirkende Vertragsanpas-
sung kann zum Verlust des Versicherungsschutzes für bereits eingetretene 
und zukünftige Versicherungsfälle führen. Haben Sie die Anzeigepflichtver-
letzung nicht zu vertreten, verzichten wir auf unser Recht, dass die anderen 
Bedingungen Vertragsbestandteil werden.

g)  Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % 
oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht angezeigten 
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mitteilung werden wir Sie auf das 
Kündigungsrecht hinweisen.

h)  Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der 
Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kennt-
nis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände 
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können 
wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach 
Satz 1 nicht verstrichen ist. 

  Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahr-
umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

  Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung 
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht 
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist 
beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt haben. 

i)  Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person ver-
treten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, 
der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer 
Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene 
Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur 
berufen, wenn weder Ihrem Stellver treter noch Ihnen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

BELEHRUNG ÜBER DIE FOLGEN EINER VORVERTRAGLICHEN ANZEIGEPFLICHTVERLETZUNG GEMÄSS § 19 ABSATZ 5 VVG

BESTÄTIGUNG ÜBER DEN EMPFANG VON INFORMATIONEN UND ERKLÄRUNG DES ANTRAGSTELLERS

BESTÄTIGUNG ÜBER DEN VORLÄUFIGEN VERSICHERUNGSSCHUTZ

Unterschrift des 
Antragstellers

Ich bestätige, folgende Unterlagen vor Antragstellung erhalten zu haben: 
Ausdruck aus der Berechnungssoftware, bestehend aus dem Informationsblatt 
zu Versicherungsprodukten, welches die von mir gewünschten Vertragsdaten 
für den Berufsunfähigkeitsschutz berücksichtigt; Besondere und Allgemeine 
Informationen zum Berufsunfähigkeitsschutz; Versicherungsbedingungen 
zum Berufsunfähigkeitsschutz, Datenschutzhinweise bei Beantragung des 
Versicherungsvertrags, Stand Februar 2020, Versicherungsbedingungen für 
den vorläufigen Versicherungsschutz zu Ihrem Berufsunfähigkeitsschutz und 

die Belehrung über die Folgen einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung 
gemäß § 19 Absatz 5 VVG. Die auf dieser Seite direkt im Anschluss stehen-
den Erklärungen des Antragstellers zum Widerrufsrecht und zum Beginn des 
Versicherungsschutzes sind wichtiger Bestandteil des Vertrags. Mit meiner 
Unterschrift sind sie anerkannter Inhalt des Vertrags.

Auf Basis dieses vorliegenden Antrags bestätigen wir, die Canada Life, Ihnen 
einen vorläufigen Versicherungsschutz nach Maßgabe der Versicherungs-
bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz zu Ihrem Berufs-

unfähigkeitsschutz von Canada Life auf Seite 5 von 6. Der vorläufige Ver-
sicherungsschutz beginnt, sobald Ihr Antrag und das SEPA-Lastschriftmandat 
vollständig ausgefüllt und unterzeichnet bei uns eingegangen sind. 
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IHK-Registernummer D – – –

Die obigen Angaben habe ich persönlich aufgenommen und werden von mir als zutreffend bestätigt. Andere oder weitere Angaben oder Vereinbarungen als die 
oben im Antrag aufgeführten wurden nicht gemacht.

Ort

Datum

Telefonnummer  
für Rückfragen 

Vermittlername in 
Druckbuchstaben

Unterschrift

1. Erklärung zur Belehrung über das Widerrufsrecht
  Ich wurde über mein Widerrufsrecht sowie die Rechtsfolgen eines mögli-

chen Widerrufs belehrt.

2.  Zustimmung des Antragstellers zum Beginn des  
Versicherungsschutzes vor Ablauf der Widerrufsfrist

  Ich stimme zu, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist 
beginnen kann. Wenn ich dies nicht wünsche, habe ich das auf einem geson-
derten Blatt oder unter „Nebenabreden“ im Antragsformular vermerkt.

Die Antragsfragen habe ich nach bestem Wissen richtig und vollständig be antwortet. 

Unterschrift der zu 
versichernden Person 
(falls nicht Antragsteller)

(bei Minderjährigen der/die gesetzliche/n Vertreter;  
ab Alter 16 zusätzlich der Minderjährige)

Ort

Datum

Unterschrift des 
Antragstellers
u. ggf. Firmenstempel

ERKLÄRUNGEN DES ANTRAGSTELLERS ZUM WIDERRUFSRECHT UND ZUM BEGINN DES VERSICHERUNGSSCHUTZES

ERKLÄRUNG DES ANTRAGSTELLERS UND DER ZU VERSICHERNDEN PERSON/EN

VERMITTLER Bitte vollständig ausfüllen.



Seite 5/6

Versicherungsbedingungen für den vorläufigen  
Versicherungsschutz zu Ihrem Berufsunfähigkeits
schutz von Canada Life

§ 1 Wie hoch ist der vorläufige Versicherungsschutz?
1.   Wenn die versicherte Person während der Dauer des vorläufigen Versicherungs-

schutzes berufsunfähig im Sinne der Allgemeinen Versicherungs bedingungen 
der beantragten Berufsunfähigkeitsversicherung (Versicherungs bedingungen 
für Ihren Berufsunfähigkeitsschutz von Canada Life, im Weiteren „Bedingungen 
BU“) wird, zahlen wir die beantragte Berufsunfähigkeitsrente, jedoch höchstens 
1.000 € monatlich, oder – bezogen auf die Höhe dieser Berufsunfähigkeitsrente 
– eine einmalige Kapitalleistung als Umorganisationshilfe, soweit dies die Bedin-
gungen BU vorsehen. Eine beantragte planmäßige Erhöhung der Leistung im 
Leistungsfall findet bei der Leistung aus dem vorläufigen Versicherungsschutz 
nicht statt.

2.  Diese Leistungen erbringen wir unabhängig davon, ob die beantragte Berufs-
unfähigkeitsversicherung zustande kommt. Voraussetzung ist jedoch, dass ein 
vorläufiger Versicherungsschutz gemäß § 2 besteht und zum Zeitpunkt des 
Eintritts der Berufsunfähigkeit noch nicht beendet ist. Ist eine Karenzzeit für die 
Leistung der Berufsunfähigkeitsrente beantragt, gilt diese Karenzzeit auch für 
Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz.

3.  Die Begrenzung auf eine monatliche Rente von höchstens 1.000 € gilt auch dann, 
wenn höhere Leistungen beantragt oder mehrere Anträge auf Versicherungs-
schutz für die Berufsunfähigkeit derselben Person bei uns gestellt worden sind. 
Sie gilt ebenfalls, wenn die beantragte Berufsunfähigkeitsversicherung zustande 
kommt und hierdurch eine höhere Rente versichert ist.

4.  Kommt die beantragte Berufsunfähigkeitsversicherung zustande, erbringen wir 
zudem die Leistung aus der Beitragsbefreiung gemäß § 2 Absatz 1 der Bedin-
gungen BU. 

5.  Unsere Leistungen nach Absatz 1 und 4 enden, wenn keine Berufsunfähigkeit 
mehr vorliegt – mit Ablauf des dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung –,  
mit dem Tod der versicherten Person oder spätestens mit dem Ablauf der bean-
tragten Versicherungsdauer bzw. Leistungsdauer.

  Stellen wir unsere Leistungen ein, weil keine Berufsunfähigkeit mehr gegeben ist, 
endet der Leistungsanspruch aus dem vorläufigen Versicherungsschutz. Danach 
kann ein neuer Leistungsanspruch nur entstehen, wenn die beantragte Berufs-
unfähigkeitsversicherung zustande gekommen ist und eine erneute Berufsunfä-
higkeit nach den Bedingungen BU vorliegt. Für diesen neuen Leistungsfall gelten 
dann ausschließlich die Bedingungen BU.

§ 2  Unter welchen Voraussetzungen besteht vorläufiger  
Ver sicherungsschutz? Wann entfällt der vorläufige Ver
sicherungsschutz rückwirkend?

1. Voraussetzung für den vorläufigen Versicherungsschutz ist, dass
 a)  der beantragte Versicherungsbeginn nicht später als 90 Tage nach der Unter-

zeichnung Ihrer auf Abschluss Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung gerichte-
ten Vertragserklärung (im Weiteren „Ihr Antrag“) liegt und

 b)  Sie das Zustandekommen der beantragten Berufsunfähigkeitsversicherung 
nicht von besonderen Voraussetzungen abhängig gemacht haben und

 c)  die erforderlichen Angaben in Ihrem Antrag für die Berufsunfähigkeitsversiche-
rung vollständig gemacht wurden und

 d)  Ihr Antrag keine Abweichungen von unseren Tarifbestimmungen enthält und
 e)  die zu versichernde Person bei Unterzeichnung des Antrags das 62. Lebens-

jahr noch nicht vollendet hat und

 f)  frühere Anträge auf Abschluss eines Versicherungsvertrags der versicherten 
Person bei der Canada Life von uns nicht abgelehnt, nicht zurückgestellt wur-
den oder nicht mit Zuschlag und/oder Ausschluss klausel/n zustande gekom-
men sind oder wären und

 g)  etwaige frühere Versicherungsverträge mit Ihnen nicht wegen Nichtzahlung 
oder Zahlungsrückständen durch uns gemäß §§ 37, 38 VVG innerhalb der 
letzten zehn Jahre gekündigt wurden und

 h)  wir bei etwaigen früheren Versicherungsverträgen mit Ihnen bzw. derselben 
versicherten Person innerhalb der letzten zehn Jahre keinen Rücktritt bzw. 
keine Anfechtung erklärt haben.

2.  Ein zunächst bestehender vorläufiger Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, 
wenn wir Ihren Antrag auf Abschluss der beantragten Berufsunfähigkeitsver-
sicherung angenommen haben und Sie den für die beantragte Versicherung 
fälligen ersten Beitrag (Einlösungsbeitrag) nicht oder nicht rechtzeitig zahlen. 
Das gilt auch dann, wenn der Einlösungsbeitrag zu einem späteren – aber nicht 
mehr rechtzeitigen – Zeitpunkt nachgezahlt wird. Etwaige Leistungen aus dem 
vorläufigen Versicherungsschutz müssen dann an uns zurückgewährt werden. 
Der rückwirkende Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes ist jedoch 
ausgeschlossen, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige 
Zahlung des fälligen Einlösebeitrags für die beantragte Versicherung nicht 
zu vertreten haben. Der Einlösebeitrag gilt insbesondere dann als rechtzeitig 
geleistet, wenn Sie uns für die Zahlung des Einlösebeitrags ein gültiges SEPA-
Lastschriftmandat erteilt haben, wir den fälligen Einlösebeitrag von ihrem Konto 
einziehen konnten und Sie der Einziehung nicht nachträglich widersprechen.

§ 3 Wann beginnt und endet der vorläufige Versicherungsschutz?
1.  Der vorläufige Versicherungsschutz beginnt, sobald Ihr Antrag auf Abschluss 

der beantragten Versicherung und ein SEPA- Lastschriftmandat betreffend 
die Beitragszahlung für die beantragte Versicherung vollständig ausgefüllt und 
unterzeichnet bei uns eingegangen sind.

2.  Der vorläufige Versicherungsschutz endet, wenn 
 a)  der Versicherungsschutz aus der beantragten Berufsunfähigkeitsversicherung 

begonnen hat,
 b)  wir Ihren Antrag abgelehnt oder zurückgestellt haben,
 c) Sie Ihren Antrag angefochten oder zurückgenommen haben,
 d)  Sie Ihren Antrag in Textform gemäß § 8 VVG widerrufen, wobei der Zugang 

des Widerrufs maßgeblich ist, oder
 e)  Sie einer Ihnen gemäß § 5 Absatz 1 und 2 VVG mitgeteilten Abweichung des 

Versicherungsscheins von Ihrem Antrag widersprochen haben, wobei der 
Zugang des Widerspruchs bei uns maßgeblich ist.

3.  Sowohl Sie als auch wir haben das Recht, den vorläufigen Versicherungsschutz 
zu kündigen. Ihre Kündigung ist in Textform ohne Einhaltung einer Frist möglich 
und wird mit Zugang bei Canada Life wirksam. Unsere Kündigung in Textform 
wird jedoch erst nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang bei Ihnen wirksam.

§  4 Wann ist der vorläufige Versicherungsschutz  
ausgeschlossen?

1.  Unsere Leistungspflicht ist für Versicherungsfälle ausgeschlossen, die aufgrund 
von gefahrerheblichen Umständen entstehen, nach denen im Antrag gefragt 
wurde und von denen Sie oder die zu versichernde Person vor Unterzeichnung 
Kenntnis hatten. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entschei-
dung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, 
erheblich sind. Dies gilt auch, wenn Sie uns diese Umstände im Antrag angege-
ben haben. 

2.   Im Übrigen gelten die in den Bedingungen BU geregelten Einschränkungen und 
Ausschlüsse.

 
§ 5 Was kostet der vorläufige Versicherungsschutz?
Für den vorläufigen Versicherungsschutz erheben wir keinen besonderen Beitrag. 
Erbringen wir aber Leistungen aufgrund des vorläufigen Versicherungsschutzes, 
so behalten wir hierfür eine Gebühr ein. Diese Gebühr wird taggenau für den 
Zeitraum ab Beginn des vorläufigen Versicherungsschutzes bis zum Eintritt des 
Leistungsfalls berechnet.
Sie entspricht dem Beitrag der beantragten Berufsunfähigkeitsversicherung für den 
entsprechenden Zeitraum.
Wir berechnen Ihnen in diesem Fall jedoch nicht mehr als den Beitrag, der für die 
beantragte Berufsunfähigkeitsversicherung in Höhe der Höchstsumme gemäß § 1 
im gleichen Zeitraum fällig werden würde.
Bereits gezahlte Beiträge rechnen wir an.

§ 6  Wer erhält die Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungs
schutz?

Die Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz erbringen wir grundsätz-
lich an Sie als Versicherungsnehmer.
Haben Sie in Ihrem Antrag ein Bezugsrecht festgelegt, gilt aber dieses auch für die 
Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz.

Hinweis:
Wenn wir Ihren Antrag auf Abschluss der beantragten Berufsunfähigkeitsver-
sicherung annehmen, müssen Sie den für diese Versicherung vereinbarten 
ersten Beitrag (Einlösebeitrag) unverzüglich zahlen, sobald er zur Zahlung 
fällig ist. Das gilt auch dann, wenn inzwischen ein Versicherungsfall einge-
treten ist, soweit nicht ausnahmsweise die Zahlung des Einlösebeitrags von 
uns selbst im Rahmen Ihres vorläufigen Versicherungsschutzes übernom-
men wird. 
Wenn Sie den fälligen Einlösungsbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig zahlen, 
hat das auch zur Folge, dass Ihr vorläufiger Versicherungsschutz rückwir-
kend entfällt. Etwaige Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz 
müssen dann an uns zurückgewährt werden. Das gilt auch dann, wenn der 
Einlösungsbeitrag zu einem späteren – aber nicht mehr rechtzeitigen – Zeit-
punkt nachgezahlt wird.
Der rückwirkende Wegfall Ihres vorläufigen Versicherungsschutzes ist nur 
dann ausgeschlossen, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht 
rechtzeitige Zahlung des Einlösebeitrags für die beantragte Versicherung 
nicht zu vertreten haben. 
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Canada Life Assurance Europe plc 
Niederlassung für Deutschland 
Hohenzollernring 72, 50672 Köln, HRB 34058, AG Köln 
Postanschrift: Canada Life Assurance Europe plc 
Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg 
Telefon: 06102-306-1800, Telefax: 06102-306-1801 
kundenservice@canadalife.de 
www.canadalife.de

Hauptsitz:  
Canada Life Assurance Europe plc
14/15 Lower Abbey Street, Dublin 1, Ireland
Eingetragener Firmensitz in Irland Nr. 297731

Vorstand:  
William L. Acton (Vorstandsvorsitzender, kanadisch), Bernard Collins (irisch), 
Sylvia Cronin (irisch), Markus Drews (deutsch), Hans-Gerd Lindlahr (deutsch),  
Rose McHugh (irisch), Kevin Murphy (irisch)
Hauptbevollmächtigter der deutschen Niederlassung: Magnus Baumhauer (deutsch)

Hinweis zur Entgegennahme von Zahlungen

Versicherungsvertreter sind nicht zur Entgegennahme von Beitragszahlungen 
bevollmächtigt.

§ 7  Wie ist das Verhältnis des vorläufigen Versicherungsschutzes
zur beantragten Versicherung?

1.  Die Vereinbarung über den vorläufigen Versicherungsschutz ist ein eigenständi-
ger Versicherungsvertrag.

2.  Im Rahmen der Vereinbarung über den vorläufigen Versicherungsschutz ist Ver-
sicherungsnehmer, wer den Antrag auf Abschluss der beantragten Versicherung 
gestellt hat, und ist versicherte Person, wer nach dem Antrag versicherte Person 
der beantragten Versicherung sein soll.

3.  Soweit in diesen Versicherungsbedingungen für den vorläufigen Versicherungs-
schutz nichts anderes bestimmt ist, finden die Regelungen in den Bedingungen 
BU Anwendung. 
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Datenschutzhinweise bei Beantragung des Versicherungsvertrages 

Wir möchten Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten mit diesen Datenschutz hinweisen gemäß Artikel 13 DSGVO 
informieren. 
Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung und die Hinweise auf unserer 
Internetseite www.canadalife.de.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten 
zu wahren (Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:
– zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
–  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie für Markt- und

Meinungsumfragen,
–  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Daten-

analysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hin-
deuten können.

–  zur Risikosteuerung innerhalb des Unternehmens 
–  zur Steuerung des Geschäfts und Fortentwicklung von Prozessen, Dienstleis-

tungen und Produkten

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- 
und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetz-
lichen Regelungen in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck 
verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
darüber zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunter-
nehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und 
gegebenenfalls Leistungsfalldaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit 
dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen 
kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen 
aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung 
sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre 
Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versiche-
rungsvertrags mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen erforderlichen Umfang. Nähere Informationen zum eingesetzten Rück-
versicherer Swiss Re stellt Ihnen dieser auf www.swissre.com zur Verfügung. Sie 
können die Informationen auch unter den oben genannten Kontaktinformationen 
anfordern.

Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut 
werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur Durchführung des 
Vertrags benötigten Antrags-, Vertrags- und Leistungsfalldaten. Auch übermittelt 
unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese 
die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen 
bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unter-
nehmen zentral wahr. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, die 
an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
zum Teil externer Dienstleister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu 
denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie 
der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Inter-
netseite unter www.canadalife.de entnehmen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 
übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten 
(z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten durch die Canada Life Assurance Europe plc und die Ihnen nach 
dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
In Deutschland: 
Canada Life Assurance Europe plc Niederlassung für Deutschland
Hohenzollernring 72
50672 Köln

In Irland: 
Canada Life Assurance Europe plc 
14/15 Lower Abbey Street, Dublin 1 
Ireland

Postanschrift/Telefon/E-Mail für beide verantwortliche Stellen:
Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg  
Telefon (allgemein): 06102-306-1800
Fax (allgemein): 06102-306-1801
E-Mail-Adresse (allgemein): kundenservice@canadalife.de

Unseren Datenschutzbeauftragten in Deutschland erreichen Sie per Post unter: 
Max J. Hünert
Datenschutzbeauftragter
Siemensstraße 8 
63263 Neu-Isenburg 
E-Mail: CLE_Datenschutz@canadalife.de

Unsere Datenschutzbeauftragte in Irland erreichen Sie per Post unter:
Sabine Knoll
Head of Compliance
Canada Life Assurance Europe plc
14/15 Lower Abbey Street, Dublin 1, Ireland
E-Mail: CLE_Datenschutz@canadalife.ie

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), 
der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertrags-
gesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hier-
bei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrags und zur Einschätzung des 
von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, 
verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur 
Policierung, Rechnungsstellung, oder Abrechnung gegenüber Ihrem betreuenden 
Versicherungsvermittler. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrags ist ohne 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von 
versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder 
zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller bei der Canada Life 
bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kunden-
beziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, 
-ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für 
vorvertrag liche und vertragliche Zwecke ist Artikel 6 Absatz 1 b) DSGVO. Soweit 
dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsda-
ten bei Abschluss eines Lebensversicherungsvertrags) erforderlich sind, holen wir 
Ihre Einwilligung nach Artikel 9 Absatz 2 a) in Verbindung mit Artikel 7 DSGVO ein. 
Erstellen wir Statistiken mit diesen Daten kategorien, erfolgt dies auf Grundlage von 
Artikel 9 Absatz 2 j) DSGVO in Verbindung mit § 27 BDSG. 
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Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten 
Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. 

Bonitätsauskünfte
Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) zum Zweck 
der Bonitätsprüfung an die infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 
Baden-Baden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO. Übermittlungen auf 
der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wah-
rung berechtigter Interessen unseres Unternehmens oder Dritter erforderlich ist 
und nicht die Interessen der Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Detail-
lierte Informationen zur ICD i. S. d. Art. 14 Europäische Datenschutzgrundverord-
nung („EU DSGVO“), d. h. Informationen zum Geschäftszweck, zu Zwecken der 
Datenspeicherung, zu den Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht, zum 
Anspruch auf Löschung oder Berichtigung etc. finden Sie unter folgendem Link: 
https://finance.arvato.com/icdinfoblatt 

Datenübermittlung in ein Drittland
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem 
Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestä-
tigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche 
unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklau-
seln) vorhanden sind. Detaillierte Information zu den Ländern mit angemessenem 
Datenschutzniveau finden Sie hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
international-transfers/adequacy/index_en.htm. Sie können die Informationen auch 
unter den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten 
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personen-
bezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser 
Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von 
drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und 
Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, 
der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen 
danach bis zu zehn Jahren. 

Betroffenenrechte
Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten 
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen 
kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 
Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie 
dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation 
Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. 
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